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Kommission stimmt fiir Gegenentwurf zur Volksinitiative
«Bezahlbare Kitas fiir alle»

Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) des Kantonsrates stimmt
dem Gegenentwurf des Regierungsrates zur Volksinitiative «Bezahlbare Kitas fiir alle» zu. Sie
verkiirzt jedoch den Turnus, in dem die Grundlage fiir die Berechnung der
Betreuungsgutscheine iiberpriift werden soll, von vier auf zwei Jahre. Ausserdem fordert die
Kommission per Postulat, in Kitas eingesetzte Vorpraktikantinnen und -praktikanten nicht
im Betreuungsschliissel zu beriicksichtigen.

Die GASK hat unter dem Vorsitz von Pia Engler (SP, Kriens) die Botschaft B 42 (Volksinitiative
«Bezahlbare Kitas fir alle» und Gegenentwurf; Entwurf Kantonsratsbeschluss und Gegenentwurf in
Form eines neuen Gesetzes Uber die familienerganzende Kinderbetreuung) vorberaten.

Mit der Botschaft empfiehlt der Regierungsrat dem Kantonsrat die Ablehnung der Volksinitiative
und unterbreitet ihm einen Gegenentwurf. Ein neues Gesetz Uber die familienergdanzende
Kinderbetreuung soll ein ausreichendes Betreuungsangebot gewahrleisten, die Betreuungsqualitat
garantieren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fordern sowie den Wohn- und
Wirtschaftsstandort Luzern starken. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Beitrage an die Eltern
fur die Angebote der familienerganzenden Kinderbetreuung kantonsweit einheitlich geregelt
werden. Kanton und Gemeinden sollen kiinftig je zur Halfte die Kosten fiir die
Betreuungsgutscheine tragen.

Die Sozialkommission des Kantonsrates folgt dem Vorschlag des Regierungsrates, lehnt die
Volksinitiative grossmehrheitlich ab und unterstitzt den Gegenvorschlag. Dieser wird von der
Mehrheit der Kommission als ausgewogene und finanzierbare Losung erachtet, mit der ein
flachendeckendes und ausreichendes Netz an familienerganzender Kinderbetreuung erreicht
werden kann. Der Gegenvorschlag berlcksichtigt mit der Einfiihrung verbindlicher
Mindestqualitatsvorgaben, etwa beim Betreuungsschlissel, ein zentrales Anliegen der Initiative. Er
setzt jedoch auf eine subsididre Umsetzung mit klarer Rollenverteilung zwischen Kanton und
Gemeinden. Die Kommissionsmehrheit zieht den Gegenvorschlag der Initiative auch deshalb vor,
weil dieser zielgerichtet tiefe und mittlere Einkommen bei den Kosten fiir die Kinderbetreuung
entlastet.

Kritisch sieht die Kommission, dass im Verordnungsentwurf der Regierung die Uberpriifung der
Berechnungsgrundlage fiir die Betreuungsgutscheine nur alle vier Jahre vorgesehen ist. Damit
wirden die etwa aufgrund der Qualitdtsanforderungen steigenden Kosten der Kitas nicht


https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=dd8ce4295bb54730aa68ba96206ef206&back=1&geschaeftsnr=42&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1

ausreichend bertcksichtigt. Die Kommission erganzt das Gesetz deshalb um eine Bestimmung, mit
der der Turnus auf zwei Jahre verkiirzt wird. Darliber hinaus fordert die Kommission per Postulat,
kinftig Personen, die ein Vorpraktikum leisten, nicht mehr im Betreuungsschlissel zu
bertcksichtigen. Damit soll fur Kitas der Anreiz erhdht werden, Personen direkt als Lernende
anzustellen, statt sie als Vorpraktikantinnen und -praktikanten zu beschaftigen.

Eine Minderheit der Kommission erachtet die im Gegenvorschlag vorgesehenen Qualitatskriterien
als zu wenig ambitioniert und forderte die Angleichung an die Qualitatsvorgaben gemass
SODK/EDK-Empfehlungen innert sechs Jahren. Auch sei es zur Bekampfung des Fachkraftemangels
richtig, alle Einkommen zu entlasten, so wie es die Initiative vorschlagt. Zudem berlcksichtige die
Berechnungsgrundlage fir die Betreuungsgutscheine nicht die tatsachlichen Kosten der Kitas. Eine
weitere Kommissionsminderheit kritisiert den Gegenvorschlag hingegen, weil die vorgesehene
Subventionierung der Eltern zu hoch angesetzt sei. Ausserdem schaffe das geplante neue
Kompetenzzentrum unnotige Doppelstrukturen und Mehrkosten fiir den Kanton.

Die Botschaft B 42 wird an der Mai-Session 2025 im Kantonsrat beraten.

Anhang
Botschaft B 42

Kontakt

Pia Engler

Prasidentin GASK
Telefon 079 750 84 44
pia.engler@lu.ch
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Kommission stimmt für Gegenentwurf zur Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle»

Titel: Was ist neu? Was ist wichtig? Maximal 100 Zeichen



Die Kommission Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit (GASK) des Kantonsrates stimmt dem Gegenentwurf des Regierungsrates zur Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle» zu. Sie verkürzt jedoch den Turnus, in dem die Grundlage für die Berechnung der Betreuungsgutscheine überprüft werden soll, von vier auf zwei Jahre. Ausserdem fordert die Kommission per Postulat, in Kitas eingesetzte Vorpraktikantinnen und -praktikanten nicht im Betreuungsschlüssel zu berücksichtigen.

Lead: Was ist neu? Was ist wichtig? W-Fragen beantworten: Wer? Wann? Was? Wo? (Warum?)  Maximal 3 wichtige Gedanken. Maximal 5 kurze Hauptsätze. Der Lead muss Facebook-tauglich sein, also eine abgeschlossene Sinneinheit darstellen.



Die GASK hat unter dem Vorsitz von Pia Engler (SP, Kriens) die Botschaft B 42 (Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle» und Gegenentwurf; Entwurf Kantonsratsbeschluss und Gegenentwurf in Form eines neuen Gesetzes über die familienergänzende Kinderbetreuung) vorberaten. 



Mit der Botschaft empfiehlt der Regierungsrat dem Kantonsrat die Ablehnung der Volksinitiative und unterbreitet ihm einen Gegenentwurf. Ein neues Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung soll ein ausreichendes Betreuungsangebot gewährleisten, die Betreuungsqualität garantieren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern sowie den Wohn- und Wirtschaftsstandort Luzern stärken. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Beiträge an die Eltern für die Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung kantonsweit einheitlich geregelt werden. Kanton und Gemeinden sollen künftig je zur Hälfte die Kosten für die Betreuungsgutscheine tragen.



Die Sozialkommission des Kantonsrates folgt dem Vorschlag des Regierungsrates, lehnt die Volksinitiative grossmehrheitlich ab und unterstützt den Gegenvorschlag. Dieser wird von der Mehrheit der Kommission als ausgewogene und finanzierbare Lösung erachtet, mit der ein flächendeckendes und ausreichendes Netz an familienergänzender Kinderbetreuung erreicht werden kann. Der Gegenvorschlag berücksichtigt mit der Einführung verbindlicher Mindestqualitätsvorgaben, etwa beim Betreuungsschlüssel, ein zentrales Anliegen der Initiative. Er setzt jedoch auf eine subsidiäre Umsetzung mit klarer Rollenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Die Kommissionsmehrheit zieht den Gegenvorschlag der Initiative auch deshalb vor, weil dieser zielgerichtet tiefe und mittlere Einkommen bei den Kosten für die Kinderbetreuung entlastet.



Kritisch sieht die Kommission, dass im Verordnungsentwurf der Regierung die Überprüfung der Berechnungsgrundlage für die Betreuungsgutscheine nur alle vier Jahre vorgesehen ist. Damit würden die etwa aufgrund der Qualitätsanforderungen steigenden Kosten der Kitas nicht ausreichend berücksichtigt. Die Kommission ergänzt das Gesetz deshalb um eine Bestimmung, mit der der Turnus auf zwei Jahre verkürzt wird. Darüber hinaus fordert die Kommission per Postulat, künftig Personen, die ein Vorpraktikum leisten, nicht mehr im Betreuungsschlüssel zu berücksichtigen. Damit soll für Kitas der Anreiz erhöht werden, Personen direkt als Lernende anzustellen, statt sie als Vorpraktikantinnen und -praktikanten zu beschäftigen.



[bookmark: _GoBack]Eine Minderheit der Kommission erachtet die im Gegenvorschlag vorgesehenen Qualitätskriterien als zu wenig ambitioniert und forderte die Angleichung an die Qualitätsvorgaben gemäss SODK/EDK-Empfehlungen innert sechs Jahren. Auch sei es zur Bekämpfung des Fachkräftemangels richtig, alle Einkommen zu entlasten, so wie es die Initiative vorschlägt. Zudem berücksichtige die Berechnungsgrundlage für die Betreuungsgutscheine nicht die tatsächlichen Kosten der Kitas. Eine weitere Kommissionsminderheit kritisiert den Gegenvorschlag hingegen, weil die vorgesehene Subventionierung der Eltern zu hoch angesetzt sei. Ausserdem schaffe das geplante neue Kompetenzzentrum unnötige Doppelstrukturen und Mehrkosten für den Kanton. 



Die Botschaft B 42 wird an der Mai-Session 2025 im Kantonsrat beraten.

Text: Wichtiges zuerst. Kurze, einfache Sätze. Alltagssprache, kein Fachjargon. Sprachbilder. Aktiv statt Passiv. Verben statt Substantive. Abschnitte mit Zwischentiteln erleichtern die Übersicht. Zuerst die Fakten, dann die Wertungen (Zitate). Im Idealfall ist der Text von hinten her kürzbar, ohne dass die Verständlichkeit leidet.







Anhang

Botschaft B 42

Bilder immer mit Legende



Kontakt

Pia Engler

Präsidentin GASK

Telefon 079 750 84 44
pia.engler@lu.ch

Hauptaussage der Mitteilung

Max. 220 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Eine Hauptaussage (1 Satz)

 Zielgruppe:Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Luzern, einfache Sprache, Thema muss «Community-tauglich» sein (Als Geschichte aufbereitet, niederschwellig und den Kanton Luzern als Einheit repräsentierend). Von Vorteil mit BIld
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